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A n m e r k u n g  :
Handlungen, die die Brandsicherheit 

nicht erheblich gefährden, können als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Hinweis: Vgl. §20 des Brandschutzge
setzes vom 19.12.1974 (GBl. I Nr. 62 S. 575).

§188
Fahrlässige Verursachung eines Brandes

(1) Wer fahrlässig eine in § 185 ge
nannte Handlung begeht, wird von einem 
gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege 
zur Verantwortung gezogen oder mit öf
fentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung 
auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Tat den Tod oder eine 
schwere Körperverletzung eines Menschen 
verursacht, eine Vielzahl von Menschen 
unmittelbar gefährdet oder einen besonders 
schweren Sachschaden verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(3) Wer durch die Tat den Tod mehrerer 
Menschen verursacht und wenn

1. die Handlung auf einer rücksichts
losen Verletzung von gesetzlichen Bestim
mungen oder von Auflagen der für den 
Brandschutz verantwortlichen Organe zur 
Verhütung oder Bekämpfung von Bränden 
oder Explosionen beruht oder

2. der Täter seine Sorgfaltspflichten im 
gesellschaftlichen Zusammenleben in be
sonders verantwortungsloser Weise ver
letzt,
wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu acht Jahren bestraft.

§189 
Tätige Reue

Von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit wegen Brandstiftung 
oder wegen fahrlässiger Verursachung 
eines Brandes ist abzusehen, wenn der 
Täter aus eigenem Entschluß den Brand 
löscht, bevor ein weiterer als der durch die 
bloße Inbrandsetzung verursachte Schaden 
entstanden ist.

§190
Verursachung einer Katastrophengefahr 1

(1) Wer vorsätzlich Talsperren, Rück
haltebecken, Schleusen, Wehre oder andere

Einrichtungen oder Anlagen, die dem 
Schutz vor Naturgewalten dienen, zerstört, 
beschädigt oder in sonstiger Weise für 
ihre Zwecke unbrauchbar macht und da
durch fahrlässig eine Gemeingefahr ver
ursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
acht Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Tat vorsätzlich eine 
Gemeingefahr oder fahrlässig außerordent
lich schwerwiegende Folgen verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei 
Jahren bestraft.

(3) Im Fall der vorsätzlichen Herbeifüh
rung einer Gemeingefahr gemäß Absatz 2 
sind Vorbereitung und Versuch, in allen 
anderen Fällen ist der Versuch strafbar.

§191 
Beeinträchtigung 

der Brand- oder Katastrophenbekämpfung

Wer vorsätzlich
1. Warn-, Melde- .oder Alarmanlagen 

oder andere Einrichtungen oder Geräte, die 
der Brand- oder Katastrophenbekämpfung 
dienen, zerstört, beschädigt, mißbräuchlich 
benutzt, entfernt, zweckwidrig mit ihnen 
umgeht oder ihre Benutzung auf andere 
Weise erschwert oder verhindert;

2. Not- oder Sicherheitszeichen oder die 
dafür festgelegten Frequenzen miß
bräuchlich benutzt;

3. gesetzlichen Bestimmungen oder Wei
sungen zuwiderhandelt, die der Verhütung 
oder Bekämpfung von Katastrophen 
dienen,
und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig 
Maßnahmen zur Verhütung oder Bekämp
fung von Bränden oder Katastrophen be
einträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Geldstrafe oder mit öffent
lichem Tadel bestraft oder von einem ge
sellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen.

A n m e r k u n g  :
Handlungen, die Maßnahmen zur Ver

hütung oder Bekämpfung von Bränden 
oder Katastrophen geringfügig beeinträch
tigen, können als Ordnungswidrigkeit ver
folgt werden.

Hinweis: Vgl. § 13 der VO vom
13.1.1971 über die Verhütung und Be
kämpfung von Katastrophen (GBl. II Nr. 16


